
 
 

Amtsblatt 

für den Landkreis Oberallgäu 
Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen 

www.oberallgaeu.org/amtsblatt 
 

Das Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu wird auf der Internetseite des Landratsamts Oberallgäu unter 

www.oberallgaeu.org/amtsblatt seit 01. November 2024 ausschließlich digital veröffentlicht und dort dauerhaft abrufbar 

gehalten. Bei der Poststelle des Landratsamts Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer E.09 ist ein 

Ausdruck zur Einsicht für jeden auf Dauer niedergelegt. Die Niederlegung erfolgt am Tag der digitalen Veröffentlichung. 

 

Unsere Öffnungszeiten finden Sie unter www.oberallgaeu.org/oeffnungszeiten. 

 

Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

 

Seite 1 von 11 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.oberallgaeu.org/amtsblatt%20seit%2001.%20November%202024


Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu 
Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen www.oberallgaeu.org/amtsblatt 

  

  

 

Seite 2 von 11 

 
 

Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 07.04.2026, (Bpl.Nr. 0048/24T), die Errichtung von 22 

privaten PKW-Stellplätzen; 1. Tektur vom 24.10.2025 zur Änderung der Situierung, Anordnung und 

Ausweisung weiterer Stellplätze in Blaichach, (Fl.Nr. 68/47), Gemarkung Blaichach, bauaufsichtlich 

genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S 2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach 

eingesehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Diana Riederer           63 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

KrWG; UVPG; 

Erdaushubdeponie der Firma Geiger Baustoffe und Recycling GmbH & Co. KG, Wilhlem-Geiger-Straße 1, 

87561 Oberstdorf auf dem Grundstück Fl. Nr. 1873(TF), Gmkg. Betzigau, Gemeinde Betzigau 

Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Erdaushubdeponie mit unbelastetem Verfüllmaterial 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Die Firma Geiger Baustoffe und Recycling GmbH & Co. KG, beantragte beim Landratsamt Oberallgäu die 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Deponie für unbelasteten Erdaushub bis zur Klasse BM-

0* und BG-0*nach Ersatzbaustoffverordnung auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1873 (TF), Gmkg. Betzigau, 

Gemeinde Betzigau. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt für dieses Vorhaben ein Plangenehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) durch.  

 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) war 

im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV aufgeführten Kriterien hat ergeben, 

dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial 

nicht zu besorgen. Durch das Vorhaben sind keine Schutzgebiete, Biotopflächen oder sonstige 

naturschutzfachlich wertvollen Flächen betroffen. Auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 

gering, da es sich um eine sowohl intensiv als auch extensiv bewirtschaftete Fläche handelt, die mit 

Fortschritt der Auffüllung rekultiviert wird. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die 

biologische Vielfalt sind nicht zu befürchten.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 

anfechtbar ist.  

 

 

 

gez. Evelyn Stadler          64 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 05.05.2025,  (Bpl.Nr. 1094/23T), Umbau des bestehenden 

Wohnhauses mit 5 Wohneinheiten und 2 Büroeinheiten, Anbau von Balkonen und Wintergarten, Einbau einer 

Wohneinheit im Dachgeschoss; 1. Tektur vom 20.01.2025 zur Änderung der Dachgauben, Änderung der 

Gebäudeklasse und Errichtung zusätzlicher Balkon auf der Nordseite Lindauer Straße 9 in Oberstaufen, 

(Fl.Nr. 118/26, 28/3), Gemarkung Oberstaufen, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

gez.: Karl-Heinz Pfeil 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 2.37, und bei Markt Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen 

eingesehen werden. 

 

Karl-Heinz Pfeil           65 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.04.2026,  (Bpl.Nr. 0958/25), Neubau eines 

Zweifamilienhauses mit Garage Keltenstraße in Dietmannsried, (Fl.Nr. 345/4), Gemarkung Dietmannsried, 

bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

gez.: Markus Haug 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 2.37 „Frontoffice Bauamt“, und bei dem Markt Dietmannsried, Rathausplatz 3, 

87463 Dietmannsried eingesehen werden. 

 

Markus Haug           66 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 26.05.2025,  (Bpl.Nr. 1077/24) die Brandschutzsanierung 

Treppenhaus Robert-Bosch-Straße 28 in Blaichach, (Fl.Nr. 68/47), Gemarkung Blaichach, sowie mit 

Ergänzungsbescheid vom 08.04. 2026 bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach 

eingesehen werden. 

 

 

Diana Riederer           67 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.04.2026, (Bpl.Nr. 1076/24), die Brandschutzsanierung 

Treppenhaus; 1. Ergänzungsbescheid zum Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 

19.05.2025, in Blaichach, (Fl.Nr. 68/48), Gemarkung Blaichach, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S 2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz3, 87544 Blaichach, 

eingesehen werden. 

 

 

Diana Riederer           68 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.04.2026, (Bpl.Nr. 1078/24), Brandschutzsanierung 

Treppenhaus; 1. Ergänzungsbescheid zum Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 

23.05.2025, in Blaichach, (Fl.Nr. 68/32), Gemarkung Blaichach, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S 2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach 

eingesehen werden. 

 

 

Diana Riederer           69 
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Jahrgang 2026 14.04.2026 Nummer 18 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.04.2026, (Bpl.Nr. 0576/25), die Nutzungsänderung 

eines Teilbereichs eines Verkaufsraums im EG in ein Fitnessstudio in Sonthofen, (Fl.Nr. 1194/1), Gemarkung 

Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Julia Hög 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S 2.37, und bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz, 87527 Sonthofen, 

eingesehen werden. 

 

 

Julia Hög           70 
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Bekanntmachung Zweckverband  

Land- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu 

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Land- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu 
für das Haushaltsjahr 

 

2 0 2 6 
 

 

Auf Grund der Art. 40 ff. KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff GO erlässt der Zweckverband folgende 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 

 

 Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen 

und Ausgaben mit EUR 49.750 

 und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 

und Ausgaben mit EUR 26.750 ab. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Die Höhe der Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 auf EUR 0 festgesetzt und wie folgt umgelegt:  

 

Landkreis Oberallgäu 

Stadt Immenstadt 

Bayerischer Bauernverband 

EUR 0 

EUR 0  

EUR 0   

EUR 0  

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 

auf EUR 6.000 festgesetzt. 
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§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 

 

Die Verbandsversammlung hat in deren Sitzung am 11.12.2025 die Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

Land- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2026 mit allen Anlagen 

beschlossen. 

 

Die Regierung von Schwaben hat mit deren Schreiben vom 25.03.2026 die Vorlage der beschlossenen 

Haushaltssatzung bestätigt. Diese enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Durchsicht des 

Haushaltsplans samt Anlagen gab zu Beanstandungen keinen Anlass. 

 

Die Haushaltssatzung 2026 samt Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes bei der Stadt Immenstadt i. Allgäu in 

Immenstadt i. Allgäu, Geschäftsbereich 20 Finanzen, Kirchplatz 7, während der Geschäftszeiten öffentlich zur 

Einsichtnahme auf. 

 

 

 

Immenstadt i. Allgäu, den 26.03.2026 

 
Zweckverband Land- und Alpwirtschaftsschule 
Immenstadt i. Allgäu 
Gez. Simone Vogler 

Verbandsvorsitzende          71 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Sonthofen, den 14.04.2026 
 

 

 

 
Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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